
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Stadtverwaltung Heidenheim
Planjahr 2026

Finanzhaushalt Finanzplanung

Vorjahr Haushaltsjahr Planung Planung Planung

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1) 2025 2026 2027 2028 2029

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2) 17.604.068,26

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 88.927.145,15

2b + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige
Wertpapiere

1.000.000,00

2c + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen

0,00

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3) 0,00

3b - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,
Beteiligung und Sondervermögen

0,00

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 107.531.213,41

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4) 13.872.100,00

6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)

0,00

7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge
und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19
GemHVO) (4)

0,00

8 +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36
GemHVO) (6)

11.340.886,59 -45.041.300 -32.399.300 - 6.083.200 - 7.376.500

9 = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 105.000.000,00 59.958.700 27.559.400 21.476.200 14.099.700

10 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 0,00 0 0 0 0

11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7) 0,00 0 0 0 0

12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 105.000.000,00 59.958.700 27.559.400 21.476.200 14.099.700

13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 3.096.817,71 3.367.607 3.669.624 3.908.648 3.968.263

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,
daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.
Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtien.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
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